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1. Wahlbekanntmachung für die Wahlen zum Kollegsenat und den 
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Promotionskolleg für angewandte Forschung in Nordrhein-Westfalen 
 

 
 

 
Bochum, 28.04.2022 

Der Wahlvorstand für die Wahlen zum  
Kollegsenat und zu den Abteilungsräten für die Vertreterinnen 
und Vertreter der Gruppe der Promovierenden, zu der zentralen 
Gleichstellungsbeauftragten und ihrer zwei Stellvertreterinnen sowie zur 
Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen der Abteilungen des 
Promotionskollegs NRW 2022 
 
 
 
An die 
Mitglieder 
des Promotionskollegs NRW 
 
 

Wahlbekanntmachung 
 

für die Wahlen zum  
Kollegsenat und den Abteilungsräten für die Vertreterinnen 

und Vertreter der Gruppe der Promovierenden, zur zentralen Gleichstellungsbeauftragten und ihrer 
zwei Stellvertreterinnen sowie zur Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen der 

Abteilungen des Promotionskollegs NRW 2022 
 

 
 
Unter Bezugnahme auf das Wahlausschreiben vom 29.03.2022 für die Wahlen zum Kollegsenat und 
den Abteilungsräten für die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Promovierenden, zur 
zentralen Gleichstellungsbeauftragten und ihrer zwei Stellvertreterinnen sowie zur 
Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen der Abteilungen des Promotionskollegs 
NRW 2022 werden hiermit alle Wahlberechtigten (§ 7 der Wahlordnung) zur Stimmabgabe 
aufgefordert. 
 
 
1. Zeit der Stimmabgabe per Online-Wahl 

Wahltag und Wahlzeit:  Montag, 02.05.2022, 8.00 Uhr bis Freitag, 06.05.2022, 14.00 Uhr. 

 

2. Zeit der Stimmabgabe per Briefwahl 

Wahltag und Wahlzeit: Der Wahlbrief muss bis zum 05.05.2021 beim Wahlvorstand 
eingegangen sein. 
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3. Regelungen für die Stimmabgabe 

Auf den Stimmzetteln ist angegeben, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten jeweils angekreuzt 
werden können. Die Wahl erfolgt durch Ankreuzen auf dem Stimmzettel an der neben dem Namen 
der Kandidatin oder des Kandidaten hierfür vorgesehenen Stelle. 
 
3.1  Die elektronische Stimmabgabe erfolgt in fünf Schritten: 
 

1. Die Authentifizierungsdaten werden per Wahleinladung (E-Mail-Adresse) zugesendet. 
2. Die Authentifizierung der Wahlberechtigten erfolgt über die Eingabe einer Wähler-ID und 
des dazugehörigen Passworts. 
3. Nach der Authentifizierung können die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. 
4. Die Wahlberechtigten prüfen und bestätigen ihre Stimmabgabe. 
5. Die Stimme wird gezählt. 

 
 
4. Wahlsysteme 
 
Gemäß der Wahlordnung § 16 werden die Wahlen entweder nach den Grundsätzen der 
personalisierten Verhältniswahl oder nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt. Der 
Wahlvorstand legt das Wahlsystem entsprechend der jeweils vorliegenden Wahlvorschläge fest. 
 

1. Die personalisierte Verhältniswahl (Kombination aus Listen- und Personenwahl) wird 
aufgrund lose verbundener Listen durchgeführt. Sie findet statt, wenn je durchzuführender 
Wahl und beteiligter Gruppe mehrere gültige Wahlvorschläge eingegangen sind. Bei der 
personalisierten Verhältniswahl haben die Wahlberechtigten für jede Wahl jeweils nur eine 
Stimme. Mit der Entscheidung für eine Bewerberin oder einen Bewerber einer Liste wird 
zugleich auch die Liste insgesamt gewählt. 
 

2. Mehrheitswahl (reine Personenwahl) wird durchgeführt, wenn je durchzuführender Wahl und 
beteiligter Gruppe nur ein gültiger Wahlvorschlag eingegangen ist oder wenn nur eine 
Vertreterin oder ein Vertreter zu wählen ist. Bei Mehrheitswahl haben die Wahlberechtigten 
je Wahl so viele Stimmen, wie Plätze zu besetzen sind. 

 
 
5. Entbehrlichkeit der Wahlen 
 
In folgenden Gruppen finden keine Wahlen statt, da die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten einer 
Gruppe kleiner oder gleich der Zahl der auf sie entfallenden Sitze ist. So werden alle wählbaren 
Kandidatinnen und Kandidaten dieser Gruppe ohne Wahl Mitglieder des Gremiums (§ 4 Abs. 1 der 
Wahlordnung). 
 
Kollegsenat 
 

• Gruppe der Promovierenden 
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Abteilungsräte 
 
Abteilung Bau und Kultur 
 

• Gruppe der Promovierenden 
 
Abteilung Lebenswissenschaften und Gesundheitstechnologien 
 

• Gruppe der Promovierenden 
 
Abteilung Medien und Interaktion 
 

• Gruppe der Promovierenden 
 
Abteilung Ressourcen und Nachhaltigkeit 
 

• Gruppe der Promovierenden 
 
Abteilung Soziales und Gesundheit 
 

• Gruppe der Promovierenden 
 
Abteilung Technik und Systeme 
 

• Gruppe der Promovierenden 
 
Abteilung Unternehmen und Märkte 
 

• Gruppe der Promovierenden 
 
 
Zentrale Gleichstellungsbeauftragte und ihrer zwei Stellvertreterinnen 
 

• Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
• Stellvertreterinnen 

 
Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte und ihrer Stellvertreterin 
 

• Abteilung Bau und Kultur (Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte) 
• Abteilung Medien und Interaktion (Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte und ihrer 

Stellvertreterin) 
• Abteilung Soziales und Gesundheit (Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte und ihrer 

Stellvertreterin) 
 

 
 
In folgenden Gruppen finden keine Wahlen statt, da keine gültigen Wahlvorschläge eingegangen sind, 
somit bleiben gemäß § 13 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung die letzten Amtsinhaber dieser 
Gruppe im Amt. Sofern es keine letzten Amtsinhaber gibt, bleibt diese Gruppe unbesetzt (§ 4 Abs. 2 
der Wahlordnung). 
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Abteilungsräte 
 
Abteilung Informatik und Data Science 
 

• Gruppe der Promovierenden 
 
 
 
Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte und ihrer Stellvertreterin 
 

• Abteilung Informatik und Data Science  
• Abteilung Lebenswissenschaften und Gesundheitstechnologien 
• Abteilung Ressourcen und Nachhaltigkeit  
• Abteilung Technik und Systeme  
• Abteilung Unternehmen und Märkte  

 
6. Wahlen 
 
Es finden keine Wahlen statt, da in allen Gruppen/Ämtern § 4 der Wahlordnung greift. 
 
 
7. Zugelassene Wahlvorschläge 
 
Die zugelassenen Wahlvorschläge sind aus der separat veröffentlichten Bekanntmachung ersichtlich. 
Sie können im Verkündungsblatt des Promotionskollegs NRW des eingesehen werden. 
 
 
Bochum, den 28.04.2022 
 
Der Wahlvorstand 
 
 
gez. Ewald       gez. Schuchert 
         
David Ewald       Dr. Carolin Schuchert 
Vorsitzender des Wahlvorstands    Mitglied des Wahlvorstandes 



Der Wahlvorstand für die Wahlen zum  
Kollegsenat und zu den Abteilungsräten für die Vertreterinnen 
und Vertreter der Gruppe der Promovierenden, zu der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und 
ihrer zwei Stellvertreterinnen sowie zur Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen 
der Abteilungen des Promotionskollegs NRW 2022 
 

Bochum, 28.04.2022 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
Zugelassene Wahlvorschläge 

 

 
Kollegsenat 

 
Gruppe der Promovierenden 

 

Liste 1: Eva-Maria Grommes 
1. Eva-Maria Grommes Abteilung Ressourcen und Nachhaltigkeit 

 
Liste 2: Promovierende für Kollegsenat (aus U&M) 

1. Julia Voß Abteilung Unternehmen und Märkte 
 
 

Abteilungsräte 
 

Abteilungsrat Bau und Kultur 
 

Gruppe der Promovierenden 
 

1. Torsten Merkens 
2. Christian Bedbur  

 
 

Abteilungsrat Informatik und Data Science 
 

Gruppe der Promovierenden 
 

Kein Wahlvorschlag eingegangen 
 
 

Abteilungsrat Lebenswissenschaften und Gesundheitstechnologien 
 

Gruppe der Promovierenden 
 

1. Valentin Gala Marti 
2. Jana Uthoff 
3. Marc-Kevin Zinn 

 
 



Abteilungsrat Medien und Interaktion 
 

Gruppe der Promovierenden 
 

1. Patrycja Muc 
2. Andreas Sieß 
3. Stefanie Go 

 
 

Abteilungsrat Ressourcen und Nachhaltigkeit 
 

Gruppe der Promovierenden 
 

1. Jennifer Braun 
2. Michelle Grüne 
3. Thomas Spiegel 

 
 

Abteilungsrat Soziales und Gesundheit 
 

Gruppe der Promovierenden 
 

1. Maren Koletzko 
 
 

Abteilungsrat Technik und Systeme 
 

Gruppe der Promovierenden 
 

1. Marlon Löppenberg 
2. Stephan Godt 
3. Marvin Schöne 

 
 

Abteilungsrat Unternehmen und Märkte 
 

Gruppe der Promovierenden 
 

1. Katharina Christina Tscheuschner 
2. Kai Gryczycha 
3. Marco Finkbeiner 

 
 
Zentrale Gleichstellungsbeauftragte und ihrer Stellvertreterinnen 
 
Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
 

1. Dr. Natascha Strenger Geschäftsstelle PK NRW 
 
Stellvertreterinnen 
 

1. Jennifer Braun Abteilung Ressourcen und Nachhaltigkeit 
 
 



 
Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte und ihrer Stellvertreterin 
 
Abteilung Bau und Kultur (Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte) 
 

1. Britta Köhler 
 
 
Abteilung Medien und Interaktion (Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte) 
 

1. Prof. Dr. Susanne Keil 
 
Abteilung Medien und Interaktion (Stellvertretung) 
 

1. Filiz Kalmuk 
 
 
Abteilung Soziales und Gesundheit (Dezentrale Gleichstellungsbeauftragte) 
 

1. Nojin Malla Mirza 
 
Abteilung Soziales und Gesundheit (Stellvertretung) 
 

1. Dr. Isabelle Kunze 
 
 

Bochum, den 28.04.2022 

Der Wahlvorstand 

gez. Ewald  gez. Schuchert  
David Ewald Dr. Carolin Schuchert 
Vorsitzender des Wahlvorstands Mitglied des Wahlvorstandes 
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